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1. Nachtragshaushaltssatzung 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Seite 7  
   



1 .  N a c h t r a gs h a u s h a l t s s a t z u n g  
 

der Gemeinde Niestetal 
für das Haushaltsjahr 2010 

 
 
Aufgrund des § 114 e der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der vom 
01.04.2005 an geltenden Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 
142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15.11.2007 (GVBl I S. 757), hat die Ge-
meindevertretung der Gemeinde Niestetal in der Sitzung am                              fol-
gende 1. Nachtragshaushaltssatzung 2010 beschlossen: 
 
 

§  1 
 
Die Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen des Ergebnishaus-
halts und des Finanzhaushalts werden nicht geändert. 
 

§  2 
 
Der Gesamtbetrag der bisher vorgesehenen Kredite wird nicht geändert. 

 
§  3 

 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 
 

§  4 
 
Der bisherige Höchstbetrag der Kassenkredite wird nicht geändert. 
 
 

§  5 
 
Die Gemeindesteuern werden nicht geändert. 
 
 

§ 6 
 
Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplans am                     
beschlossene Stellenplan. 
 
 
 
 
Niestetal, den  
 
Der Gemeindevorstand 
der Gemeinde Niestetal 
 
 
 (Siegel) 
Andreas Siebert 
Bürgermeister 
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B E S C H E I N I G U N G  
 
über die öffentliche Auslegung des Entwurfs der 1. Nachtragshaushaltssatzung 
 
 
 
Es wird bestätigt, dass der Entwurf der 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haus-
haltsjahr 2010 nach § 114 e Abs. 4 in Verbindung mit § 97 Abs. 2 HGO in der Zeit 
 

 
vom  bis einschließlich  
 
 
öffentlich ausgelegen hat und die Auslegung am                                      öffentlich 
bekannt gemacht worden ist. 
 
 
 
 
Niestetal,  
 
 
 
Der Gemeindevorstand 
der Gemeinde Niestetal 
 
 
 (Siegel) 
 
 
 
Andreas Siebert 
Bürgermeister 
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B E S C H E I N I G U N G  

 
über die Bekanntmachung der 1. Nachtragshaushaltssatzung 

 
 
 
Es wird hiermit bescheinigt, dass die 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haus-
haltsjahr 2010 nach § 114 e Abs. 4 in Verbindung mit  § 97 Abs. 5 HGO am 
                                     öffentlich bekanntgemacht und der Haushaltsplan in der Zeit 
 
 
 
vom  bis einschließlich  
 
 
 
öffentlich ausgelegt worden ist. 
 
 
 
 
Niestetal,  
 
 
Der Gemeindevorstand 
der Gemeinde Niestetal 
 
 
 (Siegel) 
 
 
Andreas Siebert 
Bürgermeister 
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V o r b e r i c h t 
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Vorbericht 
zur 1. Nachtragshaushaltssatzung mit 1. Nachtragshaushaltsplan 2010 
 
 
Einleitung 
 
Es ist erforderlich geworden, den mit der Haushaltssatzung 2010 beschlossenen 
Stellenplan zu ändern, hierzu hat der Erlass einer 1. Nachtragshaushaltssatzung 
2010 zu erfolgen 
 
Der nachfolgende Stellenplan enthält zwei Änderungen zum mit der Haushaltssat-
zung 2010 beschlossenen Stellenplan. 
 
Zur Einstellung einer Nachfolgerin / eines Nachfolgers für den stellvertretenden 
Kämmereileiter wurde im Stellenplan 2010 eine Stelle unter Entgeltgruppe 9 TVöD im 
Teil B - Beschäftigte unter dem Produkt 11100300 – Kämmerei eingestellt. Zur Be-
setzung der Stelle wurde nunmehr entschieden, eine Nachfolgerin des gehobenen 
Dienstes einzustellen. Zur Schaffung der beamtenrechtlichen Voraussetzungen 
wurde die Stelle unter der Besoldungsgruppe A 11 im Teil A – Beamte unter dem 
Produkt 11100300 –Kämmerei eingestellt, und die Stelle unter Entgeltgruppe 9 TVöD 
gestrichen. 
 
Für die Stelle des stellvertretenden Bauamtsleiters liegt eine Stellenbewertung nach 
Besoldungsgruppe A 11 vor. Um die beamtenrechtlichen Voraussetzungen zu 
schaffen, wurde die Stelle der Besoldungsgruppe A 9 mit Amtszulage in Besoldungs-
gruppe A 11 im Teil A - Beamte unter dem Produkt 11100600 – Bauamt geändert. 
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S t e l l e n p l a n 
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